
�/�D�Q�G�U�D�W�V�D�P�W��

�.�L�W�]�L�Q�J�H�Q��

��

��

��

��

�h�E�H�U�V�L�F�K�W���G�H�U���(�L�Q�O�H�L�W�V�W�H�O�O�H�Q���L�P���/�D�Q�G�N�U�H�L�V���.�L�W�]�L�Q�J�H�Q����

��

�%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���G�H�U��
�(�L�Q�O�H�L�W�V�W�H�O�O�H�� �)�O�X�U�Q�X�P�P�H�U�� �*�H�P�D�U�N�X�Q�J��

�(������ �������������� �+�H�O�O�P�L�W�]�K�H�L�P��

�(�������� �������������� �+�H�O�O�P�L�W�]�K�H�L�P��

�(�������� ������ �%�L�U�N�O�L�Q�J�H�Q��

�(������ ������ �%�L�U�N�O�L�Q�J�H�Q��

��

��

�%�H�D�Q�W�U�D�J�W���Z�L�U�G���H�L�Q�H���J�H�K�R�E�H�Q�H�����X�Q�E�H�I�U�L�V�W�H�W�H���(�U�O�D�X�E�Q�L�V����





_. Fertigung

Entwurfsverfasser:INGENIEURB¦RO
CHRISTOFORI UND PARTNER
VermessungPlanungBauleitung

Vorhabenstrªger:

Vorhaben:

Gemeinde:

Genehmigungsantrag
vom 20. Juni 2024

f¿r

Staatliches Bauamt Ansbach
StraÇenbauverwaltung Freistaat Bayern

Neubau Radwege B 8, B 286 von
Altmannshausen bis Birklingen
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis
f¿r die Niederschlagswassereinleitung
in die Bibart und deren Vorflutgrªben

Landkreis:

GewerbestraÇe 9, 91560 Heilsbronn
Tel. 09872 - 95 711 0  Fax 09872 - 95 711 65
info@christofori.de

Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim
Kitzingen

Markt Bibart
Stadt Iphofen

G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
s
a
n
t
r
a
g

v
o
m
 
2
0
.
0
6
.
2
0
2
4

S
t
a
a
t
l
i
c
h
e
s
 
B
a
u
a
m
t
 
A
n
s
b
a
c
h

S
t
r
a
Ç
e
n
b
a
u
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g

F
r
e
i
s
t
a
a
t
 
B
a
y
e
r
n

N
e
u
b
a
u
 
R
a
d
w
e
g
e
 
B
 
8
,
 
B
 
2
8
6
 
v
o
n

A
l
t
m
a
n
n
s
h
a
u
s
e
n
 
b
i
s
 
B
i
r
k
l
i
n
g
e
n

A
n
t
r
a
g
 
a
u
f
 
w
a
s
s
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
E
r
l
a
u
b
n
i
s
 
f
¿
r
 
d
i
e
 
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
s
-

w
a
s
s
e
r
e
i
n
l
e
i
t
u
n
g
 
i
n
 
d
i
e
 
B
i
b
a
r
t
 
u
n
d
 
d
e
r
e
n
 
V
o
r
f
l
u
t
g
r
ª
b
e
n



 

 

Staatliches Bauamt Ansbach 

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern 

 

Neubau Radwege entlang der 

B 8 von Altmannshausen über Altenspeckfeld nach Enz lar  
St.  0 + 000,00     bis     St.   2 + 872,19 

und 

B 286 von Enzlar über Ziegenbach nach Birklingen 
St.  2 + 872,19     bis     St.  6 + 675,60 

 
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis 

für die Niederschlagswassereinleitung  

in die Bibart und deren Vorflutgräben 

 
 

 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  

 

zum Genehmigungsantrag vom 20.06.2024 

 
 

 Erläuterungsbericht  Anlage 1  

 Übersichtskarte M 1 : 25.000 Anlage 2 Plan-Nr. 1 

 Übersichtslageplan  M 1 : 10.000 Anlage 3 Plan-Nr. 1 

 Lage- und Berechnungsplan M 1 : 1.000 Anlage 4 Plan-Nr. 1 – 7 

 Höhenpläne M 1 : 1.000/100 Anlage 5 Plan-Nr. 1 – 7 

 Regelquerschnitte M 1 : 50 Anlage 6 Plan-Nr. 1 

 Systemskizze Erdschwellen   M 1 : 20 Anlage 7 Plan-Nr. 1 
 Regenrückhaltegräben 
 
 Hydraulische Berechnung  Anlage 8 
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1.  Vorhabentrªger 
 
Vorhabentrªger der MaÇnahme ist der Freistaat Bayern. 

 
Tag der Aufstellung des Genehmigungsantrages ist der 20.06.2024. 

 

 

2.  Zweck des Vorhabens 
 
Die geplante BaumaÇnahme umfasst den Neubau eines Radweges von Altmannhausen nach 

Birklingen, entlang der B 8 und der B 286. Das Vorhaben dient zum L¿ckenschluss bestehen-

der Radwegenetze. 

 

Die geplanten Radwege mit einer insgesamt 6,7 km langen Ausbaustrecke sind Bestandteil 

des Radwegeprogramms 2020 - 2024 zur Stªrkung des Alltagsradwegenetzes in Bayern. 

Die Errichtung erfolgt auf bereits bestehenden Wirtschaftswegen (rund 4 km), sowie auf bisher 

landwirtschaftlich genutzten Flªchen (rund 3 km). 

 
Die landkreis¿bergreifende GesamtmaÇnahme gliedert sich in folgende Unterabschnitte: 
 

Abschnitts-
bezeichnung 

Station Strecke Verkehrstechnische 
Zuordnung von bis von bis 

Weg 1 St. 0 + 000,00 St. 0 + 807,60 Altmannshausen Altenspeckfeld B 8 

Weg 2 St. 0 + 807,60 St. 2 + 872,19 Altenspeckfeld Enzlar B 8 

Weg 3.1 St. 2 + 872,19 St. 3 + 789,24 Enzlar Bruckhof B 286 

Weg 3.2 St. 3 + 789,24 St. 5 + 179,52 Bruckhof Ziegenbach B 286 

Weg 4 St. 5 + 179,52 St. 6 + 675,60 Ziegenbach Birklingen B 286 

 
 
Mit den vorliegenden Genehmigungsunterlagen wird der Antrag auf Erteilung einer gehobe-

nen, unbefristeten Erlaubnis f¿r die Einleitung von Niederschlagswasser in die Bibart und de-

ren Vorflutgrªben gestellt.  
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3.  Bestehende Verhªltnisse 
 
3.1  Allgemeines 
 
3.1.1  Geographische Verhªltnisse 
 
Geographisch liegt die Ausbaustrecke bei Enzlar im Mittel 170 km nºrdlich und 80 km westlich 

von M¿nchen und 13 km s¿dlich und 30 km ºstlich von W¿rzburg. 

 

Es handelt sich um eine landkreis¿bergreifende MaÇnahme. Der Ausbaubereich liegt im Ge-

biet der Gemeinde Markt Bibart (Ortsteile Enzlar und Ziegenbach) im Landkreis Neustadt a. d. 

Aisch ï Bad Windsheim und der Gemeinde Iphofen (Ortsteile Bruckhof und Birklingen) im 

Landkreis Kitzingen. 

 

 

3.1.2 Regionale Verhªltnisse 
 
Regional liegt der Ausbaubereich bei Enzlar 49,40Á nºrdlicher Breite und 10,22Á ºstlicher Lªn-

ge. 

 

 

3.1.3  Topographische Verhªltnisse 
 
Topographisch liegt der Ausbaubereich im Einzugsgebiet der Bibart. Die Gelªndeneigung ist 

nach S¿dwesten zur Bibart gerichtet. 

 

 

3.1.4  Geologische Verhªltnisse 
 
Laut geotechnischem Bericht ist der Bereich entlang der Ausbaustrecke dem Mittlerer Keuper 

zuzuordnen. Bei den quartªren ¦berdeckungen handelt es sich um ¿berwiegend schwach 

bindige Sande. Vereinzelt ist mit dem Auftreten von FlieÇerden zu rechnen, die durch sandige 

Lehme gekennzeichnet sind und zum Teil auch Steine oder Blºcke enthalten. 

 

Im Bereich des Flusses Bibart sind sandige bzw. kiesige Bach- und Flussablagerungen zu 

erwarten, die von Flusslehm oder Flussmergel ¿berlagert werden kºnnen. 
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3.1.5 Verkehrstechnische Verhªltnisse, StraÇenverkehrstechnik 
 
Der geplante Ausbaustrecke des Radweges verlªuft im Wesentlichen parallel zu den Bundes-

straÇen B 8 und B286. 

Die B 286 verlªuft zwischen der A 7 bei Bad Br¿ckenau und der B 8 bei Enzlar. 

 

Der geplante Radweg ist f¿r den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. 

 

 

3.1.6 Verkehrstechnische Verhªltnisse - ºffentlicher Verkehr 
 
Zwischen Altmannshausen und Birklingen verlªuft die Buslinie 8107. 

 

 

3.1.7 Zentralºrtliche Bedeutung 
 
Die nªchstgelegene Stadt mit zentralºrtlicher Bedeutung ist das als Grundzentrum eingestufte 

Iphofen im Landkreis Kitzingen. 

 

Die Radwegtrasse verlªuft im Bereich der Entwicklungsachse von ¿berregionaler Bedeutung 

zwischen Neustadt a. d. Aisch und Kitzingen. 

 

 

3.2  Baugrundverhªltnisse 
 
Ein geotechnischer Bericht f¿r die Gesamtstrecke des Radweges entlang der B 8 und der B 

286 von Birklingen bis Altmannshausen wurde durch die LGA Bautechnik GmbH durchgef¿hrt. 

 

Im Wesentlichen stehen bindige Bºden mit einer sehr schwachen Wasserdurchlªssigkeit an. 

 

Grundwasser wurde bei den Bohrungen/Sch¿rfen nicht angetroffen. 
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3.3  Gemeindestruktur 
 
Die GesamtmaÇnahme schafft eine Radwegeverbindung folgender Ortsteile: 
 

Ortsteil Gemeinde Landkreis 

Altmannshausen 

Markt Bibart Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
Altenspeckfeld 

Enzlar 

Ziegenbach 

Bruckhof 
Stadt Iphofen Kitzingen 

Birklingen 
 

Markt Bibart zªhlt rund 2.000 Einwohner (Stand: 2024). 

Die Gemeinde Iphofen zªhlt rund 4.905 Einwohner (Stand: 31.12.2023). 

 

 

3.4  Bestehende Abwasseranlage 
 
3.4.1 Ausbauzustand 
 
Teilstrecken des geplanten Radweges werden auf bestehenden Wirtschaftswegen errichtet. 

Bereits vorhandene Entwªsserungsmulden werden weiter genutzt. 

 

 

3.5 Vorflutverhªltnisse 
 
3.5.1 Niederschlagsgebiet 
 
Vorfluter sind die Bibart und diverse namenlose Vorflutgrªben der Bibart. Oberhalb von Alten-

speckfeld handelt es sich bei der Bibart um ein Gewªsser III. Ordnung. 

 
Das Gesamteinzugsgebiet der Bibart an der Einm¿ndung in den Laimbach betrªgt rund 66 

kmĮ. 

Auf Hºhe von Altenspeckfeld weist die Bibart ein Einzugsgebiet von etwa 25 kmĮ auf. 
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3.5.2 Abfl¿sse und Gewªsserfolge 
 
Der weitere Gewªsserverlauf stellt sich wie folgt dar: 

Bibart Ą Laimbach Ą Ehebach Ą Aisch Ą Regnitz Ą Main Ą Rhein Ą Nordsee 
 

 

3.6 Grundwasserverhªltnisse 
 
Grundwasser wurde bei den Bohrungen/Sch¿rfen im Rahmen der Erstellung des Geotechni-

schen Berichts nicht angetroffen. 

 

 

4.  Art und Umfang des Vorhabens 
 
4.1 Beschreibung der MaÇnahme und wasserrechtlicher Tatbestand 
 
Die geplante BaumaÇnahme umfasst den Neubau eines Rad- und Wirtschaftsweges entlang 

der B 8 und der B 286 von St. 0 + 000,00 bis 6 + 676,45. 

 

Eine ¦bersichtstabelle mit sªmtlichen Daten entlang der Ausbaustrecke liegt dem Hydrauli-

schen Bericht bei. 

 

Bestimmt durch Topographie und Vorfluter, ergeben sich f¿r die Entwªsserungsberechnungen 

insgesamt 27 Einzugsgebiete entlang der Ausbaustrecke. 

Dabei werden f¿r die Niederschlagswasserableitung die nachfolgenden zwei Entwªsserungs-

arten unterschieden: 

 

- Sammlung des Niederschlagswassers mit Einleitung in ein Oberflªchengewªsser. 

 

- Breitflªchige Ableitung und Versickerung in angrenzende Nebenflªchen. 

 

Eine Versickerung des vollstªndigen Niederschlagswassers in zentralen Anlagen nach DWA-A 

138 ist nicht mºglich. Infiltrationsversuche der anstehenden Bºden unterhalb der Oberboden-

schicht ergeben kf-Werte von im Bereich 10-6 bis 10-8 m/s. 

Daher ist die diffuse Ableitung und breitflªchige Versickerung in Nebenflªchen und dezentrale 

Niederschlagswasserableitungen ¿ber die zahlreichen Vorflutgrªben in die Bibart vorgesehen. 
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Die Entwªsserung wurde im Vorfeld mit den zustªndigen Wasserwirtschaftsªmtern Ansbach 

und Aschaffenburg abgestimmt. Die Variante der breitflªchigen Versickerung und der Einbau 

von Stauschwellen in den Entwªsserungsgrªben sind abhªngig von den Zustimmungen der 

jeweiligen Grundst¿ckseigent¿mer. Die Grundst¿ckseigent¿mer wurden diesbez¿glich ange-

fragt und Anwohnergesprªche gef¿hrt. 

 

F¿r Teilabschnitte in denen die Variante der breitflªchigen Versickerung technisch und nach 

Zustimmung umsetzbar ist, ist die Entwªsserungsart entsprechend vorgesehen. In diesen 

Teilbereichen erfolgt keine Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers in eine Versi-

ckerungsanlage mit fest definierter Flªche, sondern eine breitflªchige Ableitung und Versicke-

rung in angrenzenden Nebenflªchen. 

Nach R¿cksprache mit den zustªndigen Wasserwirtschaftsªmtern stellt die MaÇnahme und 

vorgesehene Entwªsserungsart keinen wasserrechtlichen Tatbestand dar. F¿r die zugehºri-

gen Teilabschnitte wird daher keine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

 

Die breitflªchige Versickerung in Nebenflªchen soll auf einer Gesamtstrecke von insgesamt 

rund 2.886 m umgesetzt werden. Dies entspricht 43 % der Ausbaustrecke. 

Flªchenbezogen ist die breitflªchige Versickerung von 1,72 ha der insgesamt 4,72 ha vorge-

sehen. 

Diese Flªchen sind hinsichtlich dem wasserrechtlichen Genehmigungsantrag als abgekoppelt 

zu betrachten. Diese Abschnitte sind der Vollstªndigkeit halber in den beiliegenden Planunter-

lagen enthalten, Berechnungen und Nachweise entfallen jedoch. 

 

Es verbleibt eine Flªche von rund 3,0 ha mit Einleitung in ein Gewªsser. Hieraus ergeben sich 

18 Einzugsgebiete mit insgesamt 14 Einleitstellen in die Bibart und ihre Vorflutgrªben f¿r die 

die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis mit den vorliegenden Unterlagen beantragt wird. 

 

 
4.2 Regenwasserableitung 
 
Sammlung des Niederschlagswassers mit Einleitung in ein Oberflªchengewªsser: 
 
Auf etwa 4,3 km der Ausbaustrecke liegt bereits ein Wirtschaftsweg mit bestehenden Entwªs-

serungsmulden vor. Die Bestandsentwªsserung mit den vorhandenen Einleitstellen in die Ge-

wªsser wird weiter genutzt. Stellenweise ist eine Nachprofilierung der bestehenden Mulden 

vorgesehen. 
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In den Radwegabschnitten mit direkt angrenzender BundesstraÇe wurde vorzugsweise eine 

breitflªchige Versickerung der Radwegflªchen angestrebt. Die Mitnutzung des bestehenden 

StraÇengrabens der BundesstraÇe und eine Vermischung der Niederschlagswªsser wird somit 

weitestgehend vermieden. 

 

In der betrachteten Gesamteinzugsflªche von 3,0 ha sind neben den Radwegflªchen auch 

Flªchen der B 286 enthalten. Streckenweise liegt kein bestehender StraÇengraben vor und 

das Niederschlagswasser der BundesstraÇe entwªssert diffus auf die geplante Radwegtrasse. 

Um das Niederschlagswasser abzufangen, wird an diesen Stellen das Anlegen neuer Entwªs-

serungsmulden erforderlich. In Teilabschnitten nºrdlich von Enzlar erfolgt daher die Nieder-

schlagswasserableitung der Radwegflªchen unter Mitnutzung der bestehenden oder neu her-

zustellenden StraÇengrªben der B 286. 

In diesen Fªllen wurden die BundesstraÇenflªchen bei den nachfolgenden Berechnungen mit-

ber¿cksichtigt. Stellenweise ist eine Eintiefung der Vorflutgrªben erforderlich um eine Einlei-

tung des Niederschlagswassers zu ermºglichen. 

 

GemªÇ REwS wird aufgrund der Ableitung ¿ber Bºschungen und Bankette eine entsprechen-

de Abflussminderung ber¿cksichtigt. 

 
Spezifische Versickerungsraten: 

- Bewachsene Dammbºschung: 100 l/(s Ŀ ha) 

- Bewachsene Mulde:   100 l/(s Ŀ ha) 

- Bankette    10 l/(s Ŀ ha) 

 
Die Ermittlung der Abflussminderung liegt dem Hydraulischen Bericht bei. 

 

F¿r den abgeminderten Abfluss wird nach der REwS die ªquivalente undurchlªssige Flªche 

ermittelt, welche anschlieÇend der A117-Berechnung zu Grunde gelegt wird. 

 

!Õ
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Die Entwªsserungsmulden werden mit einer Regelbreite von 1,0 m und Tiefe von 0,20 m vor-

gesehen. 

Die hydraulische Leistungsfªhigkeit der Mulden ist ausreichend hoch um das anfallende Nie-

derschlagswasser abzuleiten. 

Angesetzte Eingangswerte f¿r REwS Formel 9 (Bemessung von Mulden): 

 Rauheitsbeiwert   kSt [m1/3/s]  = 30 

 Wasserhºhe = Muldentiefe  h [m]  = 0,20 

 Muldenbreite    b [m]  = 1,0 

 Mindest-Muldenlªngsneigung I [%]  = 0,30 

 

F¿r die angegebenen Werte ergibt sich eine hydr. Leistungsfªhigkeit der Entwªsserungsmulde 

Q = 56 l/s. 

Im abflussstªrksten Bereich (E 3.1.4 und E 3.2.1) mit einer undurchlªssigen Flªche von 0,25 

ha ergibt sich bei qr15,n=0,20 = 188,9 l/(sĀha) ein Abfluss von Qr15,n=0,20 = 47 l/s. 

Die Entwªsserungsmulde mit dem Mindestgefªlle von 3 ă ist im Entlastungsfall hydraulisch 

ausreichend leistungsfªhig, um auch einen 5-jªhrigen Niederschlagswasserabfluss abf¿hren 

zu kºnnen. In Bereichen, in denen Regenr¿ckhaltegrªben vorgesehen sind, liegen breitere 

und tiefere Mulden vor, sodass die Abflussleistung deutlich hºher liegt. 

 

 

Breitflªchige Ableitung und Versickerung in angrenzende Nebenflªchen: 
 
¦berwiegend liegt keine ausreichende Dammlage des Weges zur freien Entwªsserung des 

Planums vor. Da zudem bindige Bºden anstehen, werden zum Schutz und Erhalt der Tragfª-

higkeit des Wegaufbaus Sickerstrªnge mit integrierter Sickerleitung vorgesehen. Diese dienen 

gleichzeitig zur Verhinderung von Staunªsse. 

 

Der Sickerstrang wurde nach den Vorgaben der REwS gestaltet. 

Der Sickerstrang verlªuft unterhalb des Banketts auf der tief liegenden Seite des Radwegs. 

Die integrierte Sickerleitung liegt etwa auf 1 m Tiefe und folgt im Wesentlichen dem Bankett-

verlauf. Die Sickerleitungen mit Durchmesser DN 150 bis DN 200 entwªssern in die Vorflut-

grªben zur Bibart. Stellenweise ist eine Eintiefung der Vorflutgrªben erforderlich um eine Ein-

leitung des Sickerwassers zu ermºglichen. 
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4.3 Regenwasserbehandlung und ï r¿ckhaltung 
 
In den Abschnitten mit breitflªchiger Ableitung und Versickerung in die angrenzende Nebenflª-

chen entfallen die qualitativen und quantitativen Nachweise. 

 
Die nachfolgenden Nachweise beziehen sich auf Entwªsserungsabschnitte mit Einleitung des 

Niederschlagswassers in ein Oberflªchengewªsser. 

 
 
Nachweis nach DWA-A 102, i. V. m. REwS: 

Das auf der Fahrbahn anfallende Niederschlagswasser wird breitflªchig ¿ber Bankette und 

Bºschungen in die parallel verlaufenden Entwªsserungsmulden geleitet. 

Durch die oberflªchige Ableitung ¿ber die Bºschungen und Mulden wird ein Teil des anfallen-

den Regenwassers zur Versickerung gebracht. Hierdurch wird nach REwS neben einer Ab-

flussminderung auch ein Reinigungseffekt erzielt. 

F¿r die Abschnitte in denen eine Vermischung mit dem belasteten Niederschlagswasser der 

BundesstraÇenflªchen erfolgt, liegt der Reinigungsnachweis nach REwS f¿r die behandlungs-

bed¿rftigen BundesstraÇenflªchen bei. 

 

In allen Bereichen kann die vollstªndige Versickerung des Teilabflusses rkrit auf den bewach-

senen Flªchen nachgewiesen werden. 

Somit ergibt sich nach REwS kein zusªtzliches qualitatives Behandlungserfordernis. 

 

GemªÇ A102 ï Teil 2, 5.2.1, Tabelle 3 ist f¿r Flªchen der Belastungskategorie I keine Behand-

lung vor der Einleitung in ein Oberflªchengewªsser erforderlich. Die Radwegflªchen sind nicht 

behandlungsbed¿rftig. Dies gilt f¿r die Abschnitte in denen keine Vermischung mit dem Nie-

derschlagswasser der BundesstraÇenflªchen erfolgt. 

 
 
Nachweis nach DWA-M 153: 

Die Wasserspiegelbreite der Bibart schwankt zwischen 1,5 m und 4,5 m im Bereich von Bir-

klingen bis Altmannshausen. Die mittlere Wasserspiegelbreite wird mit 2,5 m angenommen. 

Mit den folgenden angenommenen Gewªsserdaten ergibt sich nach DWA-M 153 ein max. 

Drosselabfluss von 1.500 l/s innerhalb eines Gewªsserabschnitts von der 1.000-fachen mittle-

ren Wasserspiegelbreite (2,5 Ā 1.000 = 2.500 m). 
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Gewªsserdaten 
mittlere Breite b 2,50 m 
mittlere Tiefe t 0,40 m 
mittlere FlieÇgeschw. v 0,50 m/s 
Mittelwasserabfluss MQ 0,500 mį/s 
 

Betrachtet wird eine FlieÇstrecke von rund 7 km. F¿r die Gesamtstrecke ergibt sich demnach 

ein max. Drosselabfluss von 7 km / 2,5 km Ā 1.500 l/s = 4.200 l/s. 

 

Dem gegen¿ber steht die Summe der berechneten Drosselabfl¿sse aller Einleitstellen mit 208 

l/s. Betrachtet wurden die geplanten Einleitstellen des Radwegneubaus. Bei einer gesamten 

undurchlªssigen Flªche von Au = 1,98 ha ergibt sich bei qr15,n=1 = 121,1 l/(sĀha) ein ungedros-

selter Abfluss von rund 240 l/s. 

Die Summe aller geplanten Einleitstellen unterschreitet den maximalen zulªssigen Drosselab-

fluss der Bibart demnach deutlich. 

 

Der Drosselabfluss wird nach folgender Formel berechnet: 

QDr = qR Ŀ Au in l/s 

Bei der Einleitung in Entwªsserungsgrªben wird die Bibart als groÇer Flachlandbach mit je-

weils qR = 120 l/(s Ŀ ha) angesetzt. 

Die Einleitstellen 13 und 14 entwªssern in ein Gewªsser III. Ordnung (namenloser Vorflutgra-

ben der Bibart). Der Graben wird als kleiner H¿gelbach mit  qR = 30 l/(s Ŀ ha) angesetzt. 

 
 
Bemessungsgrundlagen A 117: 

Die Regenr¿ckhalterªume berechnen sich nach DWA-A 117 i. V. m. den ergªnzenden Vorga-

ben der REwS. 

Die Kombination eines leistungsstarken Vorfluters (Bibart - groÇer Flachlandbach) und der 

naturnahen Entwªsserung (Ableitung ¿ber Mulden auf langen FlieÇstrecken) f¿hrt nach A117 i. 

V. m. LfU-Merkblatt 4.3/9 zu einer signifikanten Abflachung des Abflussscheitels. Diesem Ef-

fekt wird durch teilweise niedrige Abminderungsbeiwerte Rechnung getragen. 

Der jeweilige Abminderungswert pro Einleitstelle wurde durch Interpolation der Tabelle f¿r 

qDr,R,u = 120 l/(sĀha) in LfU 4.3/9 abhªngig von der FlieÇzeit in der Mulde ermittelt. 
Die FlieÇzeitabminderung wird nur in den Entwªsserungsmulden ber¿cksichtigt. Bis zur tat-

sªchlichen Einm¿ndung in die Bibart findet eine weitere Abflachung durch die Ableitung ¿ber 

die Entwªsserungsgrªben statt. 

Immissionsprinzip 

Einleitungswert ew 3 - 

QDr,max 1.500 l/s 
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Die Ermittlung der FlieÇzeiten liegt dem Hydraulischen Bericht bei. 

Teilweise handelt es sich bei den Grªben um Gewªsser III. Ordnung. In diesen Fªllen liegt 

eine geringere Drosselabflussspende vor. Die Abflachung des Abflussscheitels wirkt sich bei 

weniger belastbaren Vorflutern geringer aus und das LfU-Merkblatt 4.3/9 ist nicht anwendbar. 

 

Die ¦berschreitungshªufigkeit nach A117 wird mit n = 0,33 f¿r Einleitstellen auÇerorts und n = 

0,20 im innerºrtlichen Bereich angesetzt. GemªÇ REwS wird der Zuschlagsfaktor fZ bei der 

A117-Berechnung im auÇerºrtlichen Bereich mit 1,0 angesetzt, innerorts mit 1,20. 

 

Bei den Regenr¿ckhalteberechnungen werden die in der Anlage berechneten R¿ckhaltevolu-

men um den Zuschlagsfaktor reduziert.  

F¿r die Bemessung der Regenr¿ckhalterªume nach REwS gilt somit: 

6ÅÒÆȢȟ!ρρχȟ2%×3
6ÅÒÆȢȟ!ρρχ
ρȟς

 
 

Am GroÇteil der Einleitstellen wird die Bagatellgrenze nach DWA-M 153 (Verf. < 10 mį) unter-

schritten. Eine Regenr¿ckhaltung wird an diesen Einleitstellen daher nicht erforderlich. 

 
 
Einleitstellen E1, E2, E3, E6: 

Nach Abstimmung mit dem WWA Ansbach ist unabhªngig vom Ergebnis nach DWA-A 117 an 

den Einleitstellen E1, E2, E3, E6 die Umgestaltung der Entwªsserungsgrªben innerhalb der 

landwirtschaftlichen Flur vorgesehen. Durch den Einbau von Erdschwellen in den Grªben soll 

das Wasser in der Flªche gehalten werden. 

Die Stauschwellen werden ohne Drosselºffnung vorgesehen, eine Bemessung nach A117 

erfolgt nicht. Demnach liegt ein Dauerstau bis zur Vollstªndigen Versickerung und Verduns-

tung vor. Im Entlastungsfall wird die Stauschwelle ¿berstrºmt und das Wasser flieÇt wie bisher 

weiter innerhalb des Grabens zur Bibart ab. 

 

Die genaue Gestaltung und Schwellenanzahl ergeben sich bei der Ausf¿hrung. 

Es ist angedacht die Schwellen abhªngig vom Gefªlle der Grabensohle und dem Eingriff in 

Bewuchs anzuordnen, um den Landschaftswasserhaushalt auf mºglichst langer Strecke zu 

verbessern. Als Anhaltswert wird von einer Schwelle alle 50 m ausgegangen. Mehr als 2 bis 4 

Schwellen pro Graben sind nicht vorgesehen. 

Die Tiefe der Entwªsserungsgrªben schwankt, betrªgt im Mittel jedoch rund 40 cm. Ein Frei-

bord von 20 cm bis zur Bºschungsoberkante soll stets eingehalten werden, um ein Ausufern in 
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Nebenflªchen vorzubeugen. Demnach ergibt sich die verbleibende Schwellenhºhe abhªngig 

von der Grabentiefe. ¦berwiegend kann daher von einer 20 cm hohen Stauschwelle ausge-

gangen werden. Verbliebt eine geringe Schwellenhºhe von < 15 cm, wird auf den Einbau einer 

Schwelle verzichtet. 

Die erforderliche Zustimmung der Anrainer liegt zum Stand des vorliegenden Genehmigungs-

antrags f¿r die Einleitstellen 2 und 3 noch nicht vor. Gehen die Zustimmungen bis zur Ausf¿h-

rung ein, sollen die Stauschwellen wie beschrieben umgesetzt werden. 

 
 
Einleitstellen E10, E13, E14: 

In den zugehºrigen Entwªsserungsabschnitten wird die Herstellung einer Niederschlagswas-

serableitung f¿r die BundesstraÇe B 286 erforderlich. F¿r die BundesstraÇe werden die Baga-

tellgrenzen nach DWA-M 153 an den genannten Einleitstellen ¿berschritten. 

Da ohnehin das Anlegen einer Entwªsserungsmulde und die Schaffung von R¿ckhaltevolu-

men f¿r die BundesstraÇe erforderlich wird, ist vorgesehen die Entwªsserungsmulde f¿r den 

geplanten, angrenzenden Radweg mitzunutzen und das erforderliche Mehrvolumen f¿r den 

R¿ckhalt der Radwegflªchen zu schaffen. In den Einzugsgebieten der Einleitstellen sind daher 

Radweg- und BundesstraÇenflªchen aufgef¿hrt. 

 

Das erforderliche R¿ckhaltevolumen wird in Form von kaskadenfºrmig angeordneten dezent-

ralen Regenr¿ckhaltegrªben (RRG) umgesetzt. Die Entwªsserungsmulden werden hierbei 

aufgeweitet, eingetieft und mittels 30 ï 35 cm hoher Schwellen unterbrochen, um einen Ein-

stau zu erzielen. Die Entwªsserungsmulden ¿bernehmen somit in Teilbereichen neben der 

Ableitungsfunktion auch zusªtzlich die Funktion der Regenr¿ckhaltung. 

Eine Systemskizze der R¿ckhalteschwellen liegt der Anlage bei. 

 

Im Gegensatz zu den oben aufgef¿hrten Stauschwellen in den Entwªsserungsgrªben, handelt 

es sich bei den RRGs um Regenr¿ckhalteanlagen, bemessen nach DWA-A 117. Die Schwel-

len werden mit einer befestigten ¦berlaufscharte vorgesehen und verf¿gen ¿ber eine Drosse-

leinrichtung auf Sohlhºhe, sodass kein Dauerstau erzeugt wird. 

 

Die Einstellung der Drosselung erfolgt abhªngig vom Einstau/Schwellenhºhe ¿ber den ¥ff-

nungsquerschnitt der Ablaufleitung. Die Nachweise der Drosselºffnungen liegen dem Hydrau-

lischen Bericht bei. 
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Die Regenr¿ckhaltegrªben verf¿gen ¿ber ein Freibord von mind. 20 cm. 

Bei qr15,n=0,33 = 166,7 l/(sĀha) ergeben sich erforderliche ¦berfallhºhen unter 5 cm: 

Regenr¿ckhalteanlage  quivalentes Au QDr 
Max. Abfluss 
bei qr15,n=0,33 
abgzl. QDr 

Schwellenbreite Erf. h¿ 
 

[-] [ha] [l/s] [l/s] [-] [m]  

RRG 1 0,32 38,2 15 1,0 0,05  

RRG 2 0,15 4,5 20 2,5 0,03  

RRG 3 0,18 5,3 24 2,5 0,03  

Die Nachweise der ¦berfallberechnungen liegen dem Hydraulischen Bericht bei. 

 

 

5. Auswirkung des Vorhabens 
 
In den Entwªsserungsabschnitten mit breitflªchiger Versickerung wird der nat¿rliche Wasser-

kreislauf weitestgehenden erhalten. 

Durch den Einbau von Stauschwellen in Entwªsserungsgrªben wird der Landschaftswasser-

haushalt verbessert. 

Es werden stellenweise neue Einleitstellen hergestellt. Durch die naturnahe Entwªsserung 

werden Abflussspitzen ausreichend abgeflacht. In Teilbereichen sind zusªtzlich Regenr¿ckhal-

teanlagen zur Abflusspufferung vorgesehen. 

Die Zustimmung betroffener Anrainer wurde im Vorfeld eingeholt. 

 

 

6. Rechtsverhªltnisse 
 
6.1 Notwendige ºffentlich-rechtliche Verfahren 
 
F¿r die Einleitung des Niederschlagswassers wird eine neue wasserrechtliche Genehmigung 

erforderlich, welche hiermit beantragt wird. 

 

 

6.2 BeweissicherungsmaÇnahmen 
 
BeweissicherungsmaÇnahmen sind im Umfeld an den landwirtschaftlichen Flªchen notwendig. 
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6.3 Unterhaltspflichten an Gewªssern 
 
Unterhaltspflichten an Gewªssern werden nicht verªndert. 

 

 

6.4 Grunderwerb 
 
Grunderwerb wird erforderlich und durch das Staatliche Bauamt Ansbach vorgenommen. 

 

 

7. Kostenzusammenstellung 
 
Eine Kostenberechnung wird dem Vorentwurf beigelegt. 

 

 

8. Durchf¿hrung des Vorhabens 
 
8.1 Bauabschnitte 
 
Die MaÇnahme kann abschnittsweise entsprechend der Wegbezeichnung (Weg 1 bis Weg 4) 

umgesetzt werden. Die MaÇnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt werden. 

 

 

8.2 Abstimmung mit anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben wird mit den Leitungstrªgern abgestimmt. 

 

 

9.  Wartung und Verwaltung der Anlage 

 
Die fertig gestellten Anlagen gehen in Wartung und Verwaltung des Freistaates Bayern vertre-

ten durch das Staatliche Bauamt Ansbach ¿ber. 

 
 
 
 
 
aufgestellt: Ingenieurb¿ro Christofori und Partner 
 Heilsbronn, den 20.06.2024 



           Anlage a) 
Staatliches Bauamt Ansbach ï Neubau Radwege B 8, B 286 von Altmannshausen bis Birklingen                 Zusammenstellung der Einleitungen 
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis  
f¿r die Niederschlagswassereinleitung in die Bibart und deren Vorflutgrªben 
 

Entwªsserungsbereich 

 

Konstruktions- und Bemessungsmerkmale 

des Regen¿berlaufbecken 

Entlastungs- oder 

Einleitungs- 

kanal 

Gewªsser 

Lfd. Nr. 

der 

Einlei-
tungs- 

stelle 

Be- 

zeich- 

nung 

Ortsteile, Lage 

Flªche des 

Einzugsgebietes 
(ha) 

Zum AbfluÇ 

beitragende 

Flªche Ared (ha) 

Zulauf 

DN (mm) 

Gefªlle Is 

Qvoll (l/s) 

Schwellen- 

hºhe (m) 

Schwellen- 

lªnge (m)  

Schwimm- 

stoffr¿ckhalt 

Weiterf¿hrender 

Schmutzwasserkanal 

(Drossel) DN (mm) 

Gefªlle Is 

Drossellªnge (m) 

Trocken- 

wetter- 

abfluÇ 

(l/s) 

Qkrit 

(l/s) 

Volumen 

Bauwerk 

(mį) 

Volu- 

men 

Kanal 

(mį) 

DN (mm) 

Gefªlle Is 

QR (l/s)* 

Qvoll (l/s) 

Name 

Einleitungs- 

stelle 

Niederschlagsgebiet 

FN (kmĮ) 

Fl.-Nr. und UTM-
Koordinaten der 
Einleitstelle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 E1 0,17 

0,10 

 

π 
 

π 
 

π π π π π 12,1 l/s Bibart 

(Kirchªckergraben) 

 

 

519 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 600713 

  Y: 5502293 

2 E2 

 

0,12 

0,08 

 

π 
 

π 
 

π π π π π 9,7 l/s Bibart 

 

519 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 600457 

  Y: 5502310 

3 E3 

 

0,15 

0,09 

 

π 
 

π 
 

π π π π π 10,9 l/s Bibart 

 

519 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 600311 

  Y: 5502296 

4 E4 0,04 

0,03 

π 
 

π 
 

π π π π π 3,6 l/s Bibart 

(Speckfeldgraben) 

 

519 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 600085 

  Y: 5502285 



5 E5 0,15 

0,10 

π 
 

π 
 

π π π π π 12,1 l/s Bibart 

 

519 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 599883 

  Y: 5502371 

6 E6 0,41 

0,27 

π 
 

π 
 

π π π π π 32,7 l/s Bibart 482 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 599827 

  Y: 5502809 

7 E7 0,09 

0,05 

π 
 

π 
 

π π π π π 6,1 l/s Bibart 482 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 599568 

  Y: 5503257 

8 E8 0,11 

0,06 

π 
 

π 
 

π π π π π 7,3 l/s Bibart 463 

(Gmk. 
Altmannshausen) 

 
X: 599559 

  Y: 5503363 

9 E9 0,33 

0,24 

π 
 

π 
 

π π π π π 29,1 l/s Bibart  
3178/2 

(Gmk. 
Hellmitzheim) 

 
X: 598777 

  Y: 5504686 

10 E10 0,44 

0,32 

π 
 

π 
 

π π π wwD 

мт 

π 38 l/s 

(QDr) 

Bibart  
3121/7 

(Gmk. 
Hellmitzheim) 

 
X: 598631 

  Y: 5504824 

  



11 E11 0,16 

0,12 

π 
 

π 
 

π π π π π 14,5 l/s Bibart 317 

(Gmk. 
Ziegenbach) 

 
X: 598316 

  Y: 5505379 

12 E12 0,26 

0,19 

π 
 

π 
 

π π π π π 23,0 l/s Bibart 

(Rohrleitengraben) 

334 

(Gmk. 
Ziegenbach) 

 
X: 598369 

  Y: 5505733 

13 E13 0,23 

0,15 

π 
 

π 
 

π π π wwD 

ол 

π 4,0 l/s 

(QDr) 

Gew. III. Ordnung 

Namenloser Graben 

79 

(Gmk. 
Birklingen) 

 
X: 597257 

  Y: 5506982 

14 E14 0,34 

0,18 

π 
 

π 
 

π π π wwD 

ол 

π 5,0 l/s 

(QDr) 

Gew. III. Ordnung 

Namenloser Graben 

79 

(Gmk. 
Birklingen) 

 
X: 597264 

  Y: 5506974 

* QR: Abfluss bei qr15,n=1 = 121,1 l/(sĀha) 
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Bruckhof

Kartengrundlage: Geobasisdaten
(c) Landesamt f¿r Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Koordinatenbezug: UTM-System
Hºhenbezug: nach NHN (Status 170)
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